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Ordentliche Hauptversammlung 2020 
 

Deutsche Wohnen SE, Berlin 

ISIN DE000A0HN5C6, WKN A0HN5C 

Ordentliche Hauptversammlung der Deutsche Wohnen SE (virtuelle Hauptversammlung), 

am Freitag, 5. Juni 2020, um 10.00 Uhr (MESZ) 

Die Hauptversammlung findet ohne physische Präsenz der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten  

am Sitz der Deutsche Wohnen SE, Mecklenburgische Straße 57, 14197 Berlin, statt.  

Die Stimmrechtsausübung der Aktionäre erfolgt ausschließlich im Wege der Briefwahl oder durch 

Vollmachtserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter. Die gesamte 

Versammlung wird nach Art. 2 § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Gesetz zur Abmilderung der Folgen der COVID-

19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht für angemeldete Aktionäre unter der 

Internetadresse https://www.deutsche-wohnen.com/hv in Bild und Ton übertragen. 

ERLÄUTERUNGEN ZU DEN RECHTEN DER AKTIONÄRE 

(nach Art. 56 SE-VO, § 50 Absatz 2 SEAG, § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127 

AktG, § 1 Abs. 2 Gesetz über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, 

Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der 

Auswirkungen der COVID-19-Pandemie (C-19 AuswBekG)) 

1. Anträge von Aktionären auf Ergänzung der Tagesordnung gemäß Art. 56 Satz 2 und Satz 3 

SE-VO, § 50 Abs. 2 SEAG, § 122 Abs. 2 AktG 

Ein oder mehrere Aktionäre, deren Anteile zusammen fünf Prozent des Grundkapitals oder den 

anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 (dies entspricht 500.000 Aktien) erreichen, können verlangen, 

dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Dieses Quorum ist 

gemäß Art. 56 Satz 3 SE-VO in Verbindung mit § 50 Abs. 2 SEAG für Ergänzungsverlangen der 

Aktionäre einer Europäischen Aktiengesellschaft (SE) erforderlich; § 50 Abs. 2 SEAG entspricht dabei 

inhaltlich der Regelung des § 122 Abs. 2 AktG. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung 

oder eine Beschlussvorlage beiliegen. 

Ein solches Ergänzungsverlangen ist schriftlich an den Vorstand zu richten und muss der Gesellschaft 

mindestens 30 Tage vor der Hauptversammlung zugehen; der Tag des Zugangs und der Tag der 

Hauptversammlung sind dabei nicht mitzurechnen. Letztmöglicher Zugangstermin ist also Dienstag, 

der 5. Mai 2020, 24.00 Uhr MESZ. Später zugegangene Ergänzungsverlangen werden nicht 

berücksichtigt. 

Etwaige Ergänzungsverlangen bitten wir, an folgende Adresse zu übermitteln: 

Deutsche Wohnen SE 
Vorstand 
z. Hd. Herrn Dirk Sonnberg  
Mecklenburgische Straße 57 
14197 Berlin 

Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung werden unverzüglich nach Zugang des 

Verlangens im Bundesanzeiger bekannt gemacht. Sie werden außerdem auf der Internetseite der 

https://www.deutsche-wohnen.com/hv
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Gesellschaft unter https://www.deutsche-wohnen.com/hv bekannt gemacht und den Aktionären nach 

§ 125 Abs. 1 Satz 3, Abs. 2 AktG mitgeteilt. 

2. Gegenanträge und Wahlvorschläge gemäß §§ 126, 127 AktG 

Jeder Aktionär hat gemäß §§ 126, 127 AktG das Recht, Gegenanträge und Wahlvorschläge zu 

bestimmten Punkten der Tagesordnung zu stellen. 

Gegenanträge und Wahlvorschläge, die der Gesellschaft unter der nachstehend angegebenen 

Adresse mindestens 14 Tage vor der Hauptversammlung, wobei der Tag des Zugangs und der Tag 

der Hauptversammlung nicht mitzurechnen sind, also spätestens am Donnerstag, den 21. Mai 2020, 

24.00 Uhr MESZ, zugegangen sind, werden einschließlich des Namens des Aktionärs, einer etwaigen 

Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung unverzüglich über die Internetseite 

der Gesellschaft unter 

https://www.deutsche-wohnen.com/hv 

zugänglich gemacht (vgl. § 126 Abs. 1 Satz 3 AktG). 

In § 126 Abs. 2 AktG sowie in § 127 Satz 1 AktG in Verbindung mit § 126 Abs. 2 AktG und in § 127 

Satz 3 in Verbindung mit § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG nennt das Gesetz Gründe, bei deren Vorliegen 

Gegenanträge und Wahlvorschläge und deren etwaige Begründung nicht über die Internetseite 

zugänglich gemacht werden müssen.  

Ein solcher Grund liegt vor  

1. soweit sich der Vorstand durch das Zugänglichmachen strafbar machen würde,  

2. wenn der Gegenantrag zu einem gesetz- oder satzungswidrigen Beschluss der 

Hauptversammlung führen würde,  

3. wenn die Begründung in wesentlichen Punkten offensichtlich falsche oder irreführende 

Angaben oder wenn sie Beleidigungen enthält,  

4. wenn ein auf denselben Sachverhalt gestützter Gegenantrag des Aktionärs bereits zu einer 

Hauptversammlung der Gesellschaft nach § 125 AktG zugänglich gemacht worden ist,  

5. wenn derselbe Gegenantrag des Aktionärs mit wesentlich gleicher Begründung in den letzten 

fünf Jahren bereits zu mindestens zwei Hauptversammlungen der Gesellschaft nach § 125 

AktG zugänglich gemacht worden ist und in der Hauptversammlung weniger als der 

zwanzigste Teil des vertretenen Grundkapitals für ihn gestimmt hat,  

6. wenn der Aktionär zu erkennen gibt, dass er an der Hauptversammlung nicht teilnehmen und 

sich nicht vertreten lassen wird, oder  

7. wenn der Aktionär in den letzten zwei Jahren in zwei Hauptversammlungen einen von ihm 

mitgeteilten Gegenantrag nicht gestellt hat oder nicht hat stellen lassen.  

Für das Zugänglichmachen von Wahlvorschlägen gilt sinngemäß dasselbe. Ferner braucht der 

Vorstand Vorschläge für die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern und Abschlussprüfern nicht zugänglich 

zu machen, wenn sie nicht den Namen, ausgeübten Beruf und Wohnort der vorgeschlagenen 

Kandidaten, bei juristischen Personen die Firma und den Sitz, enthalten und bei Vorschlägen zur 

Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern keine Angaben zu deren Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu 

bildenden Aufsichtsräten gemacht worden sind. Angaben zu ihrer Mitgliedschaft in vergleichbaren in- 

und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen sollen beigefügt werden. 

Gegenanträge und Wahlvorschläge müssen nicht mit einer Begründung versehen sein. Eine etwaige 

Begründung braucht insbesondere nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn sie insgesamt mehr als 

5.000 Zeichen beträgt. 
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Für die Übermittlung von Gegenanträgen und Wahlvorschlägen nebst etwaiger Begründung ist 

folgende Adresse ausschließlich maßgeblich: 

Deutsche Wohnen SE 
Legal/Compliance 
Mecklenburgische Straße 57 
14197 Berlin  
E-Mail: compliance@deuwo.com 

Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge werden nicht zugänglich gemacht. 

Während der Hauptversammlung können keine Gegenanträge gestellt werden. 

3. Fragemöglichkeit der Aktionäre im Wege der elektronischen Kommunikation gemäß  

§ 1 Abs. 2 C-19 AuswBekG 

Auf Grundlage des C-19 AuswBekG ist den Aktionären in der virtuellen Hauptversammlung zwar kein 

Auskunftsrecht im Sinne des § 131 AktG, jedoch die Möglichkeit einzuräumen, Fragen zu stellen.  

Ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre haben die Möglichkeit, im Wege der elektronischen 

Kommunikation Fragen zu stellen (vgl. § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 C-19 AuswBekG). Etwaige Fragen sind 

bis spätestens zwei Tage vor der Hauptversammlung, d. h. bis Dienstag, den 2. Juni 2020, 24.00 

Uhr MESZ, über das unter der Internetadresse https://www.deutsche-wohnen.com/hv zugängliche 

HV-Portal der Gesellschaft einzureichen. Hierfür ist im HV-Portal die Schaltfläche „Frage einreichen“ 

vorgesehen. Nach Ablauf der genannten Frist können keine Fragen mehr eingereicht werden. 

Nach § 1 Abs. 2 Satz 2 C-19 AuswBekG entscheidet der Vorstand nach pflichtgemäßem, freien 

Ermessen, welche Fragen er wie beantwortet. Er kann dabei insbesondere Fragen zusammenfassen 

und im Interesse der Aktionäre sinnvolle Fragen auswählen. Weiter kann der Vorstand dabei 

Aktionärsvereinigungen und institutionelle Investoren mit bedeutenden Stimmanteilen bevorzugen. 

Fragen in Fremdsprachen werden nicht berücksichtigt. Der Vorstand behält sich vor, Fragen vorab auf 

der Internetseite der Gesellschaft zu beantworten. 


